
 

 

 

 

 

VERORDNUNG 

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Spittal an der Drau vom 12.12.2017, Top 18 mit der ein 

„Halte- und Parkverbot“ in der Roseggerstraße vor dem Haus mit der Orientierungsnummer 3 

gemäß dem Plan vom 21.11.2017 im rot markierten Bereich verfügt wird. 

Aufgrund des § 94 d Z 4 Straßenverkehrsordnung 1960 – STVO 1960 – i.d.g.F. iVm mit dem § 43 

Abs. 1 lit. b leg. cit und dem § 12 Abs. 2 der Allgemeinen Gemeindeordnung  LGBL Nr. 66/1998 

zuletzt geändert LGBL Nr. 25/2017 wird verordnet: 

§ 1 

In der Roseggerstraße wird vor dem Haus mit der Orientierungsnummer 3, im rot markieren Bereich, 

gemäß dem Lageplan vom 21.11.2017, der ein interierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, das 

Halten und Parken verboten. 

§ 2 

Gemäß § 44 STVO 1960 tritt diese Verbot zum Zeitpunkt der Anbringung der Verbotszeichen 

gemäß § 52 a Abs. 13 lit. b leg. cit in Kraft und wird nach deren Entfernung wieder 

rechtsunwirksam. 

§ 3 

Übertretungen dieser Verordnung werden gem. § 99 Abs. 3 STVO 1960 geahndet. 

 

Spittal am, 13.12.2017       Für den Gemeinderat 

 

 

            Der Bürgermeister 

Angeschlagen am 13.12.2017 

Abgenommen am 12.01.2018 

Verkehrszeichen angebracht am ……………………….. 
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